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Text 

§ 135. (1) Eltern, Großeltern und Pflegeeltern sowie ein Kinder- und Jugendhilfeträger sind im 
Rahmen der Obsorge gegenüber dem Gericht zur Rechnungslegung nur verpflichtet, soweit das Gericht 
dies aus besonderen Gründen verfügt. 

(2) Nächste Angehörige im Sinn des § 268 Abs. 2 ABGB sowie ein Erwachsenenschutzverein (§ 1 
ErwSchVG) sind im Rahmen der Erwachsenenvertretung gegenüber dem Gericht zur laufenden 
Rechnungslegung nur verpflichtet, soweit das Gericht dies aus besonderen Gründen verfügt. Die 
Verpflichtung anderer gesetzlicher Vertreter zur laufenden Rechnung kann das Gericht einschränken, 
soweit dadurch kein Nachteil für die vertretene Person zu besorgen ist. 

(3) Selbst wenn der gesetzliche Vertreter dem Gericht gegenüber von der Rechnungslegung befreit 
ist, bleibt er verpflichtet, Belege über die Verwaltung nennenswerten Vermögens zu sammeln, sie bis zur 
Beendigung der Vermögensverwaltung aufzubewahren und dem Gericht den Erwerb unbeweglicher 
Sachen oder eine Überschreitung des Wertes von 15 000 Euro mitzuteilen. 

(4) Zur Abwehr einer Gefährdung des Wohles der vertretenen Person hat das Gericht einem 
gesetzlichen Vertreter einen besonderen Auftrag zur Rechnungslegung zu erteilen. 
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